
 

   

3 Bewirtschaftung der Personalkosten (PK) 
3.1 Einbeziehung der Personalkosten in die Budgetierung 

3.1.1 Beginn, Dauer und Wesensmerkmale der aktualisierten Personalkostenbudgetie-
rung 

Seit dem 01.01.2000 werden die Personalkosten in die Budgetierung einbezogen. Ab dem Haushaltsjahr 2014 er-
folgt die Umstellung auf eine PK-Abrechnung der Gut- und Lastschriften mit den nachfolgenden Regelungen in die-
sem Teil 3, die bis auf Weiteres gelten. 

In der aktualisierten Personalkostenbudgetierung behalten die Dienststellen ihre bestehende Eigenverantwortung bei 
der Personalbewirtschaftung und ihre Steuerungsmöglichkeiten bei den beeinflussbaren Personalkosten. Ein ge-
trenntes Amtsbudget nur für Personalkosten im bisherigen Sinne gibt es jedoch nicht mehr. 

Bei Bestellung von Leistungen über den Stellenplan hinaus, werden die Kosten der jeweiligen Dienststelle am Quar-
talsende entzogen, indem der Ansatz bei den Sachkosten in entsprechender Höhe reduziert wird. (Personalkosten - 
Lastschrift). 

Bei Einsparung von Leistungen gegenüber dem Stellenplan, werden die eingesparten Kosten in die Sonderrücklage 
der jeweiligen Dienststelle eingebucht (Personalkosten - Gutschrift). 

 

3.1.2 Umfang 

Die Summe aller Aufwandskonten des Kontenschemas PK wird im zentralen Budget durch das Personal- und Orga-
nisationsamt bewirtschaftet. Die Buchung der Personalkosten erfolgt weiterhin über die Kostenstellen und Kosten-
träger des Fachamtes. Im Gegensatz zum Sachmittelbudget wird bei diesen Sachkonten kein Ansatz-
/Ausgabenvergleich beim Budgetabschluss vorgenommen und sie werden nicht in die Budgetabrechnung der Fa-
chämter einbezogen.  
Außerhalb des Rechnungswesens wird für jedes Budgetamt ab dem Haushaltsjahr 2014 eine quartalsmäßige Ab-
rechnung erstellt, bei der die steuerbaren Anteile der Personalkosten in Form einer PK-Abrechnung der Gut- und 
Lastschriften Berücksichtigung finden.  

Folgende Personalkosten werden keinem Budgetamt zugeordnet und auf zentrale Kostenträger gebucht:  

Oberbürgermeister und Bürgermeister/innen  

Referenten und Referentinnen 

Geschäftszimmerkräfte der Referenten und Referentinnen 

Stabstellen der Referenten/Referentinnen  

Auszubildende/Nachwuchskräfte 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Mutterschutz und Elternzeit 

Personen in der Altersteilzeitfreistellungsphase. 

Diese Personalkosten sind den Produkten 1111 bzw. 1115 zugeordnet, für die keine quartalsmäßige Abrechnung 
erstellt wird. 

 

3.1.3 Verteilungsgrundlage 

Die Erstellung der quartalsmäßigen Abrechnung erfolgt auf der Basis von Amtsbudgets. Dies entspricht dem Sys-
tem der bereits budgetierten Sachkosten. Grundlage für die Zuordnung zu den Amtsbudgets sind bei Durchschnitts-
kosten (siehe Punkt 3.1.4) die Zugehörigkeit der Planstellen und die Stellenbesetzungen laut aktuellem Stellenplan, 
sowie bei Ist-Kosten (siehe Punkt 3.1.4) die jeweilige Buchung nach Kostenstellen und Kostenträgern der Budgetäm-
ter. 

 

3.1.4 Personalkostenabrechnung der Gut- und Lastschriften 

Für alle steuerbaren Personalkosten wird bei der quartalsmäßigen Abrechnung eine Gutschrift bzw. Lastschrift ein-
getragen, der entweder anhand von Durchschnittskosten oder Ist-Kosten berechnet wird. 

In der nachfolgenden alphabetischen Aufstellung wird festgelegt, für welche Vorgänge eine Gutschrift bzw. eine 
Lastschrift erfolgt und in welcher Form diese berechnet wird: 



 

   

Vorgang Gutschrift / 
Lastschrift 

Berechnung 

Beschäftigung ohne Planstelle Lastschrift Durchschnittskosten bezogen auf Besoldung/Eingruppierung des 
Beschäftigten 

Freie Planstellen/-anteile Gutschrift Durchschnittskosten anhand aktuellem Stellenwert 

Freiwilliges soziales/ökonomisches 
Jahr, Bundesfreiwilligendienst o.ä. 

Lastschrift Ist-Kosten des Beschäftigten 

Langzeiterkrankte (über 2 Monate) Gutschrift Durchschnittskosten anhand aktuellem Stellenwert – Gutschrift ab 
dem 3. Monat 

Prämien (nicht Leistungsentgelt TVöD) 
Tarifbeschäftigte 

Pauschbetrag
ggf. 
Lastschrift 

Ämter-Pauschbetrag (= 900 EUR pro Zuteilungsmöglichkeit) 
Bei geringerer Ausschüttung gibt es keine Gutschrift für die 
Dienststellen. 
Lastschrift NUR falls Gesamt-Ist-Kosten über den Ämter-
Pauschbetrag hinausgehen. 

Prämien Beamte Pauschbetrag Pauschbetrag (= 1 % der Grundgehaltssumme der Beamten), 
eine Überschreitung des Betrages ist rechtlich nicht möglich. 
Bei geringerer Ausschüttung gibt es keine Gutschrift für die 
Dienststellen. 

Praktikanten (außer Berufspraktikanten 
und SPS bei Amt 51) 

Lastschrift Ist-Kosten des Beschäftigten 

Überstunden-/Mehrarbeitsvergütung Lastschrift Ist-Kosten des Beschäftigten 

zbV-Einsatz (auf Anfrage des Amtes) Lastschrift Durchschnittskosten bezogen auf Besoldung/Eingruppierung des 
Beschäftigten 

 

Hinweise zu den Vorgängen: 

 Beschäftigung ohne Planstelle: Hierunter fallen alle Einsätze und dadurch anfallende Kosten, die über das 
genehmigte Volumen der Planstellen im Stellenplan hinausgehen, z.B. S100-Planstellen. 

 Freie Planstellen/-anteile: Berücksichtigt werden alle unbesetzten bzw. anteilig unbesetzten Planstellenvo-
lumen (tagesgenau). Bei Stellenneuschaffungen muss die Stelle zunächst einmalig besetzt gewesen sein, 
d.h. für den Zeitraum ab Regierungsgenehmigung bis zur Erstbesetzung wird keine Gutschrift gewährt. Wird 
eine Stelle eingezogen, wird sie ab Umsetzungszeitpunkt nicht mehr berücksichtigt. Für gesperrte Stellen/-
anteile wird keine Gutschrift gewährt. Unter Sperren sind nicht nur solche zu verstehen, die im Rahmen des 
Stellenplans durch den HFPA und Stadtrat vorgenommen werden, sondern auch Verwaltungssperren, die 
durch OBM, Referat OBM/ZV oder Personal- und Finanzgremium (PFG) ausgesprochen werden. 

 Freiwilliges soziales/ökonomisches Jahr, Bundesfreiwilligendienst o.ä.: Für alle Kosten, die auf den Auf-
wandskonten des Kontenschemas PK gebucht werden (über Personalabrechnung oder Kassen-Anordnung), 
wird eine PK-Lastschrift berechnet. 

 Langzeiterkrankte: Für langzeiterkrankte Tarifbeschäftigte und Beamte, die länger als zwei Monate durchge-
hend erkrankt sind, wird eine Gutschrift ab dem 3. Monat gewährt, sofern kein zusätzlicher Beschäftigter als 
Ersatz eingesetzt wird. 

 Prämien Tarif: Für Zusatzprämien bei Tarifbeschäftigten, die nicht zum Leistungsentgelt nach dem TVöD 
zählen, werden dem Amt ein Pauschbetrag i.H.v. 900 EUR pro Zuteilungsmöglichkeit gewährt. Prämien, die 
über den Gesamtbetrag der Dienststelle hinausgehen, werden als PK-Lastschrift berechnet. Wird der Ge-
samtbetrag nicht voll ausgenutzt, erfolgt jedoch keine PK-Gutschrift. 

 Prämien Beamte: Für Prämien bei Beamten wird ein Pauschbetrag i.H.v. 1% der Grundgehaltssumme des 
Vorjahres gewährt. Eine Überschreitung ist nicht möglich, da es sich um eine gesetzliche Höchstsumme 
nach dem BayBesG handelt. Wird der Gesamtbetrag der Dienststelle nicht voll ausgenutzt, erfolgt jedoch 
keine PK-Gutschrift. 

 Praktikanten: Hierunter fallen alle Personalkosten für Praktikanten, ausgenommen sind die Berufspraktikan-
ten und Praktikanten für das sozialpädagogische Seminar (SPS) bei Amt 51. 

 Überstunden-/Mehrarbeitsvergütung: Hierunter fallen alle Kosten für ausgezahlte Überstunden und Mehrar-
beit. 



 

   

 zbV-Einsatz: Für einen zbV-Einsatz auf Anfrage des Amtes wird eine PK-Lastschrift berechnet (vergleichbar 
der Beschäftigung ohne Planstelle); ist der Einsatz aus gesamtstädtischer Sicht erfolgt, wird dagegen keine 
PK-Lastschrift angerechnet. 

Hinweise zur Berechnung: 

 Durchschnittskosten: Es werden die aktuellen Durchschnittskosten (ohne Kosten eines Büroarbeitsplatzes) 
pro Entgelt-/Besoldungsgruppe herangezogen, die in der Fachzeitschrift „Die Gemeindekasse Bayern“ veröf-
fentlicht werden. Bei der Berechnung der PK-Gut- bzw. Lastschrift wird der Zeitraum tagesgenau ermittelt; 
die Kosten pro Tag werden mit der Formel „Durchschnittskosten pro Jahr/ 360 Tage“ angesetzt. 

 Ist-Kosten: Es werden die Ist-Kosten ermittelt, die über die Personalabrechnung oder per Kassen-
Anordnung auf den Aufwandskonten des Kontenschemas PK verbucht werden. 

 Stellenwert: Die Durchschnittskosten beziehen sich unabhängig von der Besetzung der Stelle auf den aktuell 
im Stellenplan ausgewiesenen Stellenwert. 

 

3.1.5 Berechnung des Zeitraumes für Personalkosten-Gut- bzw. Lastschriften 

Die Grundlage der Berechnung der PK-Gut- bzw. Lastschriften bei Durchschnittskosten ist die tagesgenaue Beset-
zung der Beschäftigten auf den Planstellen im Stellenplan, sowie sonstige stellenplanbezogenen Umsetzungen.  

a) Stellenschaffungen und -entsperrungen:  

Die PK-Gutschrift für freie Stellen/-anteile wird erst gewährt, wenn die Stelle zunächst einmalig besetzt gewesen ist, 
d.h. für den Zeitraum ab Regierungsgenehmigung des Stellenplans bis zur Erstbesetzung gilt die Regelung nicht. 

b) Stellenwertanhebung:  

Der höhere Stellenwert wird ab Höhergruppierung (bei Tarifbeschäftigten) bzw. ab Regierungsgenehmigung im Stel-
lenplan umgesetzt. 

c) Stellenstreichungen, Sperrung von Stellenanteilen, Vollzug von kw/ku-Vermerken:  

Die PK-Gutschrift für freie Stellen/-anteile wird nicht mehr gewährt, wenn die Stelle eingezogen wurde bzw. die An-
teile gesperrt wurden. Bei kw/ku-Vermerken erfolgt die Umsetzung ab dem Zeitpunkt des tatsächlichen Vollzuges. 

d) Stellenwertreduzierung: 

Der niedrigere Stellenwert wird ab dem Zeitpunkt der Rückgruppierung des Stelleninhabers bzw. der Neubesetzung 
der Stelle im Stellenplan umgesetzt. 

 

3.1.6 Quartalsmäßige PK-Abrechnung der Gut- und Lastschriften 

Die Budgetämter erhalten jedes Quartal eine Abrechnung, die vom Personal- und Organisationsamt erstellt wird. 
Hierbei werden alle PK-Gut- und Lastschriften verrechnet und daraus das Quartalsergebnis ermittelt. Sowohl ein 
positives, als auch ein negatives Ergebnis verbleibt zu 100% beim Budgetamt. Das Ergebnis wird zeitnah an die 
Kämmerei mitgeteilt, die daraufhin folgende Mittelumbuchungen der Haushaltsansätze vornimmt (siehe hierzu auch 
Punkt 1.2.3): 

a) Positives Quartalsergebnis:  

Die Sonderrücklage für Budgetüberschüsse (siehe auch Punkt 1.2.3) wird in Höhe des Ergebnisses aufgestockt, der 
Haushaltsansatz im zentralen Personalkostenbudget wird in entsprechender Höhe verringert. Durch die direkte Bu-
chung des positiven Ergebnisses in die Rücklage unterliegt der Betrag nicht der Übertragungsregelung des Sachmit-
telbudgets, dass 70% des Überschusses zurück an den Haushalt fließen, sondern geht zu 100% an das Budgetamt. 

b) Negatives Quartalsergebnis:  

Der Haushaltsansatz im Sachmittelbudget des Budgetamtes wird in Höhe des Ergebnisses verringert, der Haus-
haltsansatz im zentralen Personalkostenbudget wird in entsprechender Höhe erhöht. Zur Deckung von negativen 
Ergebnissen können bereits im laufenden Haushaltsjahr angesparte Mittel aus der Sonderrücklage „Budgetüber-
schüsse“ entnommen werden. 

 

3.1.7 Personalnebenkosten 

Dem zentralen Budget sind auch die Personalnebenkosten zugeordnet, die ebenfalls auf den Aufwandskonten des 
Kontenschemas PK gebucht werden, u.a. folgende: 



 

   

 Beihilfe und Versorgung der Beamten 

 Rückstellungen (für Pension, Altersteilzeit, nicht genommener Urlaub, Überstunden, etc.) 

 Nachversicherung der Beamten 

 Dienstunfälle, Sachschadenersatz, Untersuchungen, etc. 

 Förderung der Betriebsgemeinschaft 

 Beschäftigtenbetreuung (Dienstjubiläen, Nachrufe, etc.) 

 Aufwendungen für Personaleinstellungen* 

*Anmerkung: Stellenausschreibungen erfolgen standardmäßig nur in den Nürnberger Nachrichten und im Bayer. Staatsanzeiger; 
werden von den Dienststellen Ausschreibungen in anderen Zeitungen gewünscht, sind die Kosten aus dem Amtsbudget zu tra-
gen. 

 

3.1.8 Sachkosten 

Einige Kosten für Beschäftigte werden nicht auf Aufwandskonten des Kontenschema PK, sondern des Kontensche-
ma SKO (Sachkosten) gebucht. Folgende Vergütungen von Beschäftigten verursachen daher eine Belastung des 
Sachmittelbudgets der Dienststellen: 

 Gagen für Künstler (nach NV Bühne) 

 Entgelt für kurzfristig Beschäftigte (ab Haushaltsjahr 2014) 

 Honorar für Honorarkräfte 

 Aufwandsentschädigungen für Stadträte 

 Kostenerstattungen der Vergütung für das zur Stadt Erlangen abgeordnete Personal an die abordnende 
Stelle 

 

3.1.9 Personalkostenzuschüsse und -erstattungen 

In Konsequenz aus der Änderung der Budgetierungsregeln sind Zuschüsse oder Erstattungen für Personalaufwen-
dungen künftig Bestandteil des Sachmittelbudgets. Die entsprechenden Sachkonten erhalten daher das Konten-
merkmal „SKO“. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel übernimmt die jeweilige Dienststelle. Dies gilt auch für 
Personalkostenzuschüsse und -erstattungen, die das Personal- und Organisationsamt als zentraler Dienstleister 
bebucht. 

Personalkostenzuschüsse und -erstattungen, die von der jeweiligen Dienststelle eigenverantwortlich verwaltet und 
bebucht werden, werden auf Sachkonten mit der Endziffer “1“ veranschlagt und gebucht. Personalkostenzuschüsse 
und -erstattungen, die vom Fachamt geplant und vom Personal- und Organisationsamt als zentraler Dienstleister 
bebucht werden, werden auf Sachkonten mit der Endziffer „2“ geplant und gebucht. 


